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Dieses	 Dokument	 soll	 als	 Unterstützung	 für	 SeilgartenbetreiberInnen	 zu	 Zeiten	 der	 COVID-19	 Krise	
dienen.	 Die	 Sammlung	 an	 Ideen	 und	 Anregungen	 soll	 helfen,	 Seilgärten	 im	 Outdoorbereich	 so	 zu	
gestalten,	dass	einerseits	Gäste	diesen	hinsichtlich	der	Ansteckungsgefahr	möglichst	 sicher	benutzen	
können	und	andererseits	die	MitarbeiterInnen	weitestgehend	geschützt	sind.	

Mit	 den	 hier	 beschriebenen	 Adaptionen	 sollte	 es	 möglich	 sein,	 Seilgärten	 bis	 zu	 einem	 gewissen	
Ausmaß	weiterhin	zu	betreiben,	den	Gästen	ein	anregendes	Naturerlebnis	und	den	MitarbeiternInnen	
Arbeitsplätze	zu	bieten.	

M$ N616;6336&O;,86<4633718&
Unter	welchen	Bedingungen	könnte	ein	Outdoor-Seilgarten	trotz	COVID-19	betrieben	werden?	

%$ P-636&
1. Weiterhin	geringstmögliches	seilgartenspezifische	Risiko	für	Gäste	und	MitarbeiterInnen.	
2. Zusätzlich	geringstmögliches	COVID-19	Ansteckungsrisiko	für	Gäste	und	MitarbeiterInnen.	
3. Beschäftigung	der	Seilgarten	MitarbeiterInnen	(Verminderung	von	Arbeitslosigkeit)	
4. Verminderung	 des	 wirtschaftlichen	 Schadens	 der	 Seilgartenbetreiberin	 /	 des	 Seilgarten-

betreibers	
5. Höchstmögliche	 Nutzung	 des	 Seilgartens,	 um	 Gästen	 ein	 unbeschwertes	 Naturerlebnis	 zu	

bieten	

#$ !6;,14J(;4718&E6;&Q6-38,;461I64;6-I6;-1&R&E6<&
Q6-38,;461I64;6-I6;<&

Die	 Seilgartenbetreiberin	 /	 Der	 Seilgartenbetreiber	 sollte	 eine	 Umgebung	 schaffen,	 die	 es	 dem	
eigenverantwortlichen	 Gast	 leicht	 ermöglicht,	 sich	 gegen	 COVID-19	 schützen	 und	 die	 damit	
verbundenen	Regeln	einhalten	zu	können.	

Der	Gast	 soll	mit	dieser	Unterstützung	eigenverantwortlich	darauf	achten,	dass	 sie/er	 selbst	und	die	
von	 ihr/ihm	 beaufsichtigten	 Minderjährigen	 jene	 Regeln	 einhalten,	 welche	 durch	 COVID-19	 und	 der	
entsprechenden	Gesetzeslage	zu	den	klassischen	Seilgarten	Regeln	dazukommen.	

Im	 Folgenden	 sind	 ein	 paar	 Beispiele	 hinsichtlich	 der	 Grenzen	 der	 Verantwortung	 des	
Seilgartenbetreibers	/	der	Seilgartenbetreiberin	angeführt:	

	 &
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#$/$ S6-<T-63&/U&

Die	 Betreiberin	 /	 Der	 Betreiber	 soll	 Räume	 so	 gestalten,	 dass	 es	 den	 Gästen	 leicht	 fällt,	 je	 einen	
Sicherheitsabstand	 von	 2m	 zu	 anderen	 Personen	 einzuhalten.	 Der	 Betreiber	 /	 Die	 Betreiberin	 und	
deren/dessen	 MitarbeiterInnen	 sollen	 Gäste	 darauf	 hinweisen,	 Sicherheitsabstände	 einzuhalten.	 Die	
Betreiberin	 /	 Der	 Betreiber	 ist	 jedoch	 nicht	 verantwortlich,	 ihre/seine	 Gäste	 dahingehend	 über	 die	
übliche	Seilgarten-Beaufsichtigungsstufe	2	hinaus		permanent	zu	kontrollieren.	

#$.$ S6-<T-63&.U&

Die	 Betreiberin	 /	 Der	 Betreiber	 soll	 den	 Gästen	 ausreichend	 sanitäre	 Anlagen,	 Beschilderungen	
dorthin,	 Desinfektionsmittel	 etc.	 zur	 Verfügung	 stellen.	 Sie	 /	 Er	 ist	 aber	 nicht	 verantwortlich,	 zu	
kontrollieren,	ob	ihre	/	seine	Gäste	diese	Mittel	tatsächlich	nutzen.	

*$ S6;F=?<-=24-8718&'(;2,1E616;&G,7<2,34<VN;7TT61&
Mit	 dem	 Begriff	 „Haushalts-Gruppe“	 ist	 in	 diesem	 Dokument	 immer	 eine	 Gruppe	 aus	 Personen	
gemeint,	 welche	 auch	 sonst	 im	 gemeinsamen	 Haushalt	 lebt	 und	 demnach	 im	 öffentlichen	 Bereich	
keinen	Abstand	untereinander	halten	muss.	

Die	 Mitglieder	 dieser	 Haushalts-Gruppe	 müssen	 auch	 im	 Seilgarten	 hinsichtlich	 COVID-19	 nicht	
besonders	voreinander	geschützt	werden.	

Die	Betreiberin	/	Der	Betreiber	soll	seine	Gäste	darauf	hinweisen,	dass	vorhandene	Haushalts-Gruppen	
keinen	 Sicherheitsabstand	 einhalten	 müssen	 –	 ihrerseits	 jedoch	 den	 Sicherheitsabstand	 zu	 anderen	
Personen	und	anderen	Haushalts-Gruppen	halten	müssen.	

Eine	spezielle	Offensichtlich-Machung	von	Haushalts-Gruppen	ist	nicht	nötig.	

W$ +,X1,2)61?,4,3(8 &

W$/$ C13-16&01>(;),4-(1&71E&!(;;6<6;'-6;718&

!  Stellen Sie Information bereits im Vorfeld zur VerfŸgung  

Mögliche	 Kunden	 sollten	 im	 Internet	 über	 die	 Besonderheiten	 des	 Seilgartenbetriebes	 während	
COVID-19	informiert	werden.	

Dabei	 sollten	 die	 Kunden	 bereits	 aufgefordert	 werden,	 eigene	 Masken,	 Desinfektionsmittel	 und	
gegebenenfalls	 einen	 Helm	 (eigener	 Fahrradhelm	 /	 Kletterhelm)	 mitzubringen.	 Weiters	 können	 die	
Gäste	 darauf	 hingewiesen	 werden,	 dass	 sie	 einen	 Rucksack,	 Beutel	 oder	 anderes	 Hilfsmittel	 zum	
Transportieren	des	Desinfektionsmittels	während	des	Kletterns	benötigen.	

Mit	einem	Vorreservierungssystem	(online	/	Telefon	/	Mail)	können	sich	Kunden	einen	Platz	sichern,	
um	Schlange	stehen	beim	Eingang	zu	verhindern.	

Im	 Internet	kann	auch	bereits	ein	Haftungsausschluss	mit	Berücksichtigung	der	speziellen	Regeln	zur	
Verfügung	gestellt	werden.	
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W$.$ +,Y-),3T6;<(161,1K,23 &

!  Legen Sie eine Maximalpersonenanzahl fest  

Die	 Seilgartenbetreiberin	 /	 Der	 Seilgartenbetreiber	 sollte	 im	 Vorfeld	 eruieren,	 wie	 viele	 Personen	
gleichzeitig	in	seinem	Areal	zugelassen	werden	können	um	übermäßige	Ansammlungen	zu	verhindern.	

Mithilfe	 der	Menge	 der	Gurte	 kann	 relativ	 genau	 bestimmt	werden,	wie	 viele	Gäste	 sich	 gerade	 im	
Seilgarten	aufhalten.	

Sobald	 die	 berechnete	 Maximal	 Personenanzahl	 erreicht	 ist,	 sollte	 der	 Seilgarten	 klar	 verständlich	
gesperrt	werden	(z.B.	Absperrung	oder	Beschilderung).	

W$M$ :,;46I6;6-=26 &

!  Abstandspflicht von 2m im gesamten Seilgarten  

Da	 es	 durch	 die	 Maßnahmen	 zu	 Wartezeiten	 kommen	 kann,	 sollte	 den	 wartenden	 Gästen	 ein	
entsprechender	Raum	geboten	werden.	

Mit	Absperrbändern	oder	Bodenmarkierungen	können	Warteschlangen	so	gesteuert	werden,	dass	die	
Gäste	 entsprechenden	 Abstand	 halten	 können	 und	 trotzdem	 eine	 Reihenfolge	 der	 Wartenden	
ersichtlich	bleibt.	

Bänke	und	andere	Sitzgelegenheiten	sollten	in	entsprechenden	Abständen	positioniert	sein.	

W$%$ Q,1-4H;6&L13,861&71E&Z6<-1>6?4-(1<)[83-=2?6-461&>F;&NH<46&

!  Gestalten Sie ein Desinfektionskonzept  

Jede	 Haushalts-Gruppe	 soll	 im	 Seilgarten	 ein	 Desinfektionsmittel	
(kleiner	 Behälter	 Spray	 oder	 Gel)	 mit	 sich	 führen	 und	 dieses	
zumindest	 an	 allen	 dahingehend	 gekennzeichneten	 Stellen	 für	 alle	
Haushalts-Gruppenmitglieder	an	den	Händen	verwenden.	

Folgende	 Stellen	 sollten	 mit	 einem	 dahingehenden	
Erinnerungshinweise	markiert	werden:	

1. Kassabereich	
2. Schutzausrüstung-Anlege-Bereich	
3. Je	Parcours	Eingang	
4. Im	Parcours	bei	Übungen	mit	besonders	viel	Kontaktfläche	
5. Je	Parcours	Ausgang	
6. Schutzausrüstung-Ablege-Bereich	
7. Sanitäre	Anlagen	

Gäste	 haben	 während	 des	 Kletterns	 oftmals	 keine	 Möglichkeit,	 das	
Desinfektionsmittel	 zu	 tragen.	 Bauchtaschen	 oder	 andere	

Abbildung	1:	Beispiel	Beschilderung	
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Transporthilfen	können	zur	Verfügung	gestellt	werden.	

Der	 Zugang	 zu	 sanitären	 Anlagen	 ist	 deutlich	 zu	 beschildern.	 Die	 sanitären	 Anlagen	 sind	 in	 kurzen	
Abständen	gründlich	zu	desinfizieren.	

Sanitäre	 Anlagen	 sollten	 über	 fließendes	 Wasser	 verfügen.	 Es	 soll	 immer	 ausreichend	 Seife	 zur	
Verfügung	gestellt	werden.	Ein	Seifenspender	bzw.	Desinfektionsmittelspender	wird	empfohlen.	

W$#$ Q=274K),<?61&

W$#$/$ L3386)6-1&

Es	 wird	 empfohlen,	 stets	 ausreichend	 Masken	 für	 Gäste	 und	 MitarbeiterInnen	 zur	 Verfügung	 zu	
stellen.	

Es	 muss	 verhindert	 werden,	 dass	 Masken	 zwischen	 Menschen	 absichtlich	 oder	 unbeabsichtigt	
getauscht	werden.	

Die	Nutzungsdauer	der	Masken	ist	zu	berücksichtigen.	

W$#$.$ Q=274K),<?61&>F;&,336&\6;<(161&-)&Q6-38,;461&

!  Schutzmasken pflicht  im Seilgar tenareal  

In	 Bereichen	 mit	 hohem	 Personenaufkommen,	 also	 insbesondere	 Wartebereiche,	 Kasse,	
Materialausgabe	oder	Ankleidebereiche	müssen	Schutzmasken	getragen	werden.	

Eine	entsprechende	Beschilderung	dieser	Bereiche	wird	empfohlen.	

In	allen	anderen	Bereichen	muss	eine	Schutzmaske	zumindest	griffbereit	mitgeführt	werden.	

Jedoch	 wird	 empfohlen,	 dass	 jede	 Person	 im	 Seilgarten	 stets	 eine	 Schutzmaske1	wie	 im	 COVID-19	
Maßnahmen	Gesetz	beschrieben,	trägt.	

Dies	 betrifft	 auch	 Bereiche	 des	 Seilgartens,	 bei	 denen	 ein	 Gast	 oder	 eine	 Haushalts-Gruppe	 fernab	
anderer	Gäste	unterwegs	ist,	unabhängig	davon,	ob	am	Boden	oder	in	der	Höhe.	

Der	Grund	hierfür	 ist,	 dass	 im	 Seilgarten	 viele	 Bereiche	 von	Übungen	und	der	 Sicherheitsführung	 in	
kurzen	 Abständen	 von	 mehreren	 Personen	 berührt	 werden.	 Durch	 das	 Tragen	 einer	 Maske	 kann	
weitgehend	 verhindert	 werden,	 dass	 Tröpfchen	 auf	 diese	 Flächen	 übertragen	 werden.	 Weiters	
unterbinden	 Masken,	 dass	 sich	 Personen	 ins	 Gesicht,	 insbesondere	 an	 Mund	 und	 Nase	 fassen	 und	
verhindern	so	das	Risiko	einer	Übertragung	über	die	eigenen	Hände.	

Da	 es	 für	 die	 Seilgartengäste	 schwer	 verständlich	 sein	 könnte,	 warum	 sie	 eine	 Maske	 auch	 in	
entlegenen	Teilen	des	Seilgartens	 tragen	 sollen,	wird	empfohlen,	die	Begründung	 (oben)	deutlich	 zu	
kommunizieren.	

	 &

																																																													

1 	eine den Mund -  und Nasenbereich gut abdeckende mechanische Schutzvorrichtung als Barriere gegen 
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W$#$M$ !6;J61 E718&'(1&OO\.&+,<?61&

Überall	 dort,	 wo	 der	 Sicherheitsabstand	 zwischen	
MitarbeiterInnen	 und	 Gästen	 nicht	 eingehalten	 werden	 kann,	
sollten	MitarbeiterInnen	zumindest	FFP2	Masken	tragen.	

Dies	betrifft	insbesondere:	

1. Kurze	 physische	 Kontrolle,	 ob	 die	 PSA	 (persönliche	
Schutzausrüstung)	korrekt	angelegt	wurde	

2. Rettungen	
3. sonstige	 Hilfeleistungen,	 wie	 beispielsweise	

Unterstützung	beim	Einhängen	in	einen	Flyingfox	

Bei	allen	anderen	Tätigkeiten,	sind	Masken,	wie	sie	das	COVID-19	
Maßnahmen	Gesetz	vorschreibt,	ausreichend.	

W$*$ ])8,18&)-4 &E6;&\QL&

!  Stellen Sie sicher, dass nur unbedenkliche  PSA herausgegeben wird  

W$*$/$ 9,86;718&E6;&\QL&-)&O;6-61&

Es	wird	empfohlen,	die	PSA	während	des	Betriebstages,	wenn	möglich	im	Freien	hängend,	zu	lagern.	

W$*$.$ 9,<4V01V9,<4VC74&Q̂<46)&

Es	sollte	sichergestellt	werden,	dass	jener	Gurt,	dessen	Benutzung	am	längsten	zurückliegt,	verwendet	
wird.	Dies	kann	beispielsweise	so	geschehen,	dass	Gurte	an	einem	Stahlseil	hängend	gelagert	werden	
und	nachrutschen.	Die	Gurte	werden	immer	am	selben	Ende	des	Stahlseils	an	letzter	Stelle	eingehängt,	
und	dann	erst	wieder	am	anderen	Ende,	wenn	sie	an	erster	Stelle	sind,	abgenommen.	

Es	sollte	verhindert	werden,	dass	die	PSA	unmittelbar	von	einem	Gast	zum	nächsten	übergeben	wird.	

W$*$M$ Z6<-1>6?4-(1&E6<&Q-=26;718<<^<46)<&

Es	wird	empfohlen,	jene	Teile	des	Sicherungssystems,	welche	durch	den	Kunden	mit	der	Hand	bedient	
bzw.	geführt	werden	(i.d.R.	Karabiner),	zu	desinfizieren.	

W$*$%$ G-146;>;,861&6-16;&G63)>3-=24&

Helme	 sind	 bei	 der	 Verwendung	 von	 Gesichtsmasken	 idR	 hinderlich	 und	 können	 unter	 ungünstigen	
Umständen	möglicherweise	Viren	übertragen.	

Es	wird	empfohlen,	die	Verwendung	von	Helmen	in	dieser	Ausnahmesituation	zu	hinterfragen.	

Bei	 Seilgartenelementen,	 welche	 höhere	 als	 Schrittgeschwindigkeit	 verursachen	 und	 wenn	
Kollisionsgefahr	 mit	 dem	 Kopf	 besteht	 (z.B.	 Schaukeln,	 Seilrutschen)	 wird	 auch	 weiterhin	 ein	 Helm	
empfohlen.	

Es	kann	den	Gästen	nahegelegt	werden,	eigene	Helme	(Fahrradhelm	/	Kletterhelm	etc.)	mitzubringen.	

Abbildung	2:	Beispiel	FFP2	Maske	
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W$*$#$ L;I6-4<2,1E<=2726&

Da	 sich	 Arbeitshandschuhe	 schlecht	 während	 sie	 getragen	 werden	 desinfizieren	 lassen,	 wird	
empfohlen,	 auf	 deren	 Verwendung	 für	 kletternde	 Gäste	 zu	 verzichten	 und	 stattdessen	 regelmäßige	
Handdesinfektion	zu	forcieren.	Der	Seilgarten	muss	in	diesem	Fall	zur	Verwendung	ohne	Handschuhe	
geeignet	sein.	

Bei	der	Verwendung	von	Handschuhen	sollte	sichergestellt	werden,	dass	diese	nach	der	Nutzung	als	
potentiell	kontaminiert	betrachtet	und	entsprechend	behandelt	werden.	

W$W$ B,<<,I6;6-=2&71E&+,46;-,3,7<8,I6 &

!  Gestalten Sie die Bereiche mit hohem Personenaufkommen sic her  

W$W$/$ S6;6-4<4633718&'(1&+,<?61&71E&Z6<-1>6?4-(1<)-44631&

Masken	 in	 Originalverpackung	 und	 Desinfektionsmittel	 sollten	 im	 Kassabereich	 /	
Materialausgabebereich	angeboten	werden	und	dürfen	nicht	mehr	zurückgenommen	werden.	

W$W$.$ LI<4,1E&KJ-<=261&E61&NH<461&

Die	 Gäste	 sollen	 darauf	 hingewiesen	 werden,	 nur	 ein	 Haushalts-Gruppenmitglied	 zur	 Kasse	 zu	
entsenden.	Kinder	sollten	sich	demnach	nicht	an	der	Kasse	anstellen.	

Die	Personen	sollen	einen	Mindestabstand	von	2m	halten.	

Bodenmarkierungen	an	der	Kasse	sind	empfohlen.	

W$W$M$ S, ;863E&71E&B,;46&

Kontaktfreies	Zahlen	wäre	wünschenswert.	

W$W$%$ Z6<-1>6?4-(1&'(1&O3H=261&

Flächen,	welche	regelmäßig	von	verschiedenen	Personen	berührt	werden,	sollten	in	kurzen	Abständen	
desinfiziert	werden.	

W$W$#$ +-4,;I6-46 ;01161<=274K&-)&B,<<,I6;6-=2&

Der	 Mitarbeiter	 /	 Die	 Mitarbeiterin	 an	 der	 Kassa	 soll	 durch	 eine	 Plexiglaswand	 oder	 ein	 anderes	
konstruktives	Mittel	geschützt	werden.	

W$_$ L136861&E6;&\QL&

!  Kontrollieren Sie trotz COVID -19 den Sitz der PSA Ihrer GŠste  

Den	Gästen	soll	ermöglicht	werden,	sich	die	PSA	selber	anzulegen	und	sich	innerhalb	einer	Haushalts-
Gruppe	selber	zu	kontrollieren.	

Ein	Mitarbeiter	/	Eine	Mitarbeiterin	soll	dies	mit	einem	ausreichenden	Abstand	(min	2m)	kontrollieren.	
Bodenmarkierungen	werden	empfohlen.		

Die	Verwendung	von	Einschulungsvideos	ist	vorteilhaft.	
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Erst	nachdem	die	gesamte	Ausrüstung	offensichtlich	korrekt	angelegt	wurde,	soll	sich	der	qualifizierte	
Mitarbeiter	 /	 die	 qualifizierte	 Mitarbeiterin	 physisch	 vom	 korrekten	 Sitz	 überzeugen	 –	 die	
Mitarbeiterin	/	der	Mitarbeiter	soll	dabei	eine	FFP2	Maske	tragen.	

W$`$ !6;J61E718&E6<&Q6-38,;461<&

W$`$/$ P7<H4K3-=26&a68631&

!  Regeln Sie Verkehr und Abstand in Ihrem Seilgarten  

Zusätzlich	 zu	 den	 jeweiligen	 bereits	 vorhandenen	 Regeln	 des	 Seilgartens	 werden	 folgende	 Regeln	
dringend	empfohlen:	

1. Auf	einer	Plattform	sollen	sich	immer	nur	Mitglieder	derselben	Haushalts-Gruppe	aufhalten.	
2. Auf	einem	Element	sollen	sich	immer	nur	Mitglieder	derselben	Haushalts-Gruppe	aufhalten.	
3. Zwischen	 Mitgliedern	 verschiedener	 Haushalts-Gruppen	 herrscht	 ein	 verpflichtender	

Mindestabstand	von	2m.	
4. Es	herrscht	Überholverbot	(außer	innerhalb	einer	Haushalts-Gruppe).	
5. Parcours	sind	nur	als	Einbahn	zu	verwenden.	

W$`$.$ bI6;6-1,1E6;&'6;3,7>61E6&:686&

!  Achten Sie nicht nur auf seitliche, sondern auch auf vertikale AbstŠnde  

Der	 verpflichtende	 Mindestabstand	 sollte	 auch	 bei	 Personen,	 welche	 sich	 übereinander	 /	
untereinander	befinden,	eingehalten	werden.	Bei	begleitenden	Fußwegen,	 sich	kreuzenden	Parcours	
oder	 übereinander	 befindlichen	 Plattformen	 sollte	 ein	 diesbezügliches	 Hinweisschild	 angebracht	
werden.	

W$/"$ LI36861&71E&K7;F=?86I61&E6;&\QL&

!  Gehen Sie umsichtig  mit retournierter PSA um  

Es	 wird	 empfohlen,	 ein	 Areal,	 welches	 ausschließlich	 zum	 Ablegen	 der	 PSA	 vorgesehen	 ist,	
einzurichten.	

Die	 Gäste	 legen	 darin	 Ihre	 PSA	 ab	 und	 helfen	 einander	 innerhalb	 einer	 Haushalts-Gruppe.	 Eine	
Mitarbeiterin	/	Ein	Mitarbeiter,	unterstützt	sie	dabei	wenn	nötig	mit	einem	Abstand	von	mindestens	
2m.	

Nachdem	 die	 Gäste	 die	 PSA	 abgelegt	 haben,	 lassen	 sie	 diese	 am	 Boden	 liegen	 und	 verlassen	 den	
Bereich.	Die	Mitarbeiterin	/	Der	Mitarbeiter	erinnert	sie	nochmals	an	das	Desinfizieren	der	Hände.	

In	 Folge	 nimmt	die	Mitarbeiterin	 /	 der	Mitarbeiter	mit	 FFP2	Maske	die	 PSA	und	hängt	 diese	 in	 den	
dafür	vorgesehenen	Bereich.	
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Unmittelbar	 nach	 dem	 Anfassen	 der	 gebrauchten	 PSA	 desinfiziert	 sich	 auch	 die	 Mitarbeiterin	 /	 der	
Mitarbeiter	die	Hände.	

W$//$ a644718&

!  †berdenken Sie Ihr Rettungskonzept und trainieren Sie bei €nderungen  

W$//$/$ !6;)6-E718&'(1&a64471861&

Rettungen	 sind	 soweit	 möglich	 zu	 vermeiden.	 Ist	 beispielsweise	 bekannt,	 dass	 es	 bei	 einem	
Seilgartenelement	 zu	überdurchschnittlich	 vielen	Rettungen	 von	Gästen	 kommt,	 so	wird	 empfohlen,	
dieses	 Element	 dahingehend	 entschärfen,	 zu	 umgehen	 oder,	 falls	 nicht	 möglich,	 das	 Element	 oder	
sogar	den	gesamte	Parcours	zu	sperren.	

Weiters	 obliegt	 es	 dem	 Betreiber	 /	 der	 Betreiberin,	 besonders	 darauf	 zu	 achten,	 dass	 schwächere	
Gäste	(z.B.	Kinder	oder	untrainierte	Personen)	einen	schweren	Parcours	erst	gar	nicht	beginnen.	

W$//$.$ Z7;=2>F2;718&'(1&a64471861&

Kommt	es	trotzdem	zu	einer	Rettung,	soll	folgendermaßen	vorgegangen	werden:	

Jeder	 Retterin	 /	 Jeder	 Retter	 sollte	 eine	 FFP2	 Maske	 für	 sich	 selber	 und	 zumindest	 eine	 weitere	
unbenutzte	Maske	(für	den	Gast)	stets	griffbereit	haben.	

Im	 Falle	 einer	 Rettung,	 soll	 sich	 die	 Retterin	 /	 der	 Retter	mit	 korrekt	 aufgesetzter	 FFP2	Maske	 dem	
verunglückten	Gast	nähern.	Falls	der	Gast	keine	Maske	aufgesetzt	trägt,	soll	die	Retterin	/	der	Retter	
dem	Gast	beim	korrekten	Aufziehen	der	Maske	unterstützen.		

Auf	die	Masken	soll	nur	im	Notfall	verzichtet	werden,	um	eine	offensichtlich	noch	größere	Gefahr	als	
eine	Ansteckung	zu	verhindern.	

W$//$M$ a644718<FI71861&

Es	wird	dringend	empfohlen,	Rettungen	unter	den	gegebenen	neuen	Umständen	zu	trainieren.	

	 &
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W$/.$ Q=274K&E6;&+-4,;I6-46;01161&

!  Gestalten Sie ein sicheres Umfeld fŸr Ihre Mitarbeiter Innen  und sich selber  

Den	 MitarbeiterInnen	 sollen	 ausreichend	 Masken 2 	und	
Desinfektionsmittel	zur	Verfügung	gestellt	werden.	

Allen	MitarbeiterInnen,	welche	 in	sensitiven	Bereichen	arbeiten,	
wie	 etwa	 Umgang	 mit	 PSA,	 Rettung	 oder	 sonstigem	 nahen	
Kundenkontakt,	 sollen	 FFP2	 Masken	 zur	 Verfügung	 gestellt	
werden.	

Den	MitarbeiterInnen	 soll	die	Möglichkeit	 geboten	werden,	 ihre	
Tätigkeit	soweit	möglich	ohne	physischen	Kontakt	zu	den	Gästen	
durchzuführen.	

Ausnahme	 hierzu	 ist	 das	 Überprüfen	 des	 korrekt	 angelegten	
Gurtzeugs,	 nötige	 Hilfestellungen	 (z.B.	 Einhängen	 einer	
Flyingfoxrolle)	und	im	Falle	von	Rettungen.	

In	 diesen	 Ausnahmesituationen	 müssen	 MitarbeiterInnen	 FFT2	
Masken	tragen.	

Kletterhelme	mit	Visier	 sind	vermutlich	geeignet	bei	Verwendung	gemeinsam	mit	Maske	den	Schutz	
weiter	zu	verbessern.		

Nach	 Möglichkeit	 sollten	 MitarbeiterInnen	 in	 gleich	 bleibende	 Teams	 geordnet	 sein.	 Ein	 Team	 kann	
dann	 etwa	 Dienstags,	 Mittwochs,	 Donnerstags,	 das	 andere	 Team	 Freitags,	 Samstags	 und	 Sonntags	
arbeiten.	

W$/M$ a6,?4-(1&I6-&B61141-<1,2)6&6-16;&cC!0ZV/`&01>6?4-(1&

!  Reagieren Sie sofort bei Kenntnisnahme einer COVID -19 Infektion  

Sollte	 bekannt	 werden,	 dass	 ein	 Gast	 oder	 eine	 Mitarbeiterin	 /	 ein	 Mitarbeiter	 vor	 oder	 nach	 dem	
Besuch	des	Seilgartens	positiv	 auf	COVID-19	getestet	wurde,	 so	 sollte	der	 Seilgarten	unmittelbar	bis	
zur	vollständigen	Abklärung	gesperrt	werden.	

Informieren	Sie	umgehend	die	Behörden.	

	 &

																																																													

2 	eine den Mund -  und Nasenbereich gut abdecke nde mechanische Schutzvorrichtung als Barriere gegen 
Tršpfcheninfektion  

	

Abbildung	3:	Kletterhelm	mit	Visier	
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_$ P7<,))61>,<<718 &

!   Stellen Sie Information bereits im Vorfeld zur VerfŸgung  

!   Legen Sie eine Maximalpersonenanzahl fes t  

!   Abstandspflicht von 2m im gesamten Seilgarte n 

!   Gestalten Sie ein Desinfektionskonzept  

!   Schutzmaskenpflicht im Seilgartenareal  

!   Stellen Sie sicher, dass nur unbedenkliche PSA herausgegeben wird  

!   Gestalten Sie die Bereiche mit hohem Personenaufkommen sicher  

!   Kontrollieren Sie trotz COVID -19 den Sitz der PSA Ihrer GŠste  

!   Regeln Sie Verkehr und Abstand in Ihrem Seilgarten  

!   Achten Sie nicht nur auf seitliche, sondern auch auf vertikale AbstŠnde  

!   Gehen Sie umsichtig mit retournierter PSA um  

!   †berdenken Sie Ihr Rettungskonzept und trainie ren Sie bei €nderungen  

!   Gestalten Sie ein sicheres Umfeld fŸr Ihre Mitarbeiter Innen  und sich selber  

!   Reagieren Sie sofort bei Kenntnisnahme einer COVID -19 Infektion  

	

	

Wien	am	5.5.2020	

	

	

:,346;&Q-6I6;4&

Gerichtlich	beeideter	Sachverständiger	für	Seilgärten	

Unabhängige	Inspektionsstelle	„Typ	A“	gemäß	EN	ISO/IEC	
17020:2012	

\2-3-TT&Q4;,<<6;&

Gerichtlich	beeideter	Sachverständiger	für	Seilgärten,	
Flyingfoxanlagen	und	Sicherungssysteme	

CEO	outdoorconcept	GmbH	

	

	 &
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`$ L12,18U&01>(;),4-(161&>F;&O;6-K6-4V&71E&QT(;4I64;-6I6&E6;&:BC&
'()&/$#$."." &

 

Welche Sportbetriebe dŸrfen von Kunden bereits genutzt werden?  

Unter Sportanlagen versteht man Anlagen, die ausschlie§lich oder Ÿberwiegend fŸr die 
kšrperliche AktivitŠt sowie die BetŠtigung im sportlichen Wettkampf oder im Tra ining 
bestimmt ist (zB Sporthalle, Sportplatz, spezielle Anlage fŸr einzelne Sportarten), 
einschlie§lich den, dem Betrieb der Anlage oder der Vorbereitung fŸr die BenŸtzung 
der Anlage dienenden Einrichtungen, Bauten und RŠumlichkeiten. Derzeit dŸrfen 
Sport anlagen grundsŠtzlich nicht betreten werden. Hiervon bestehen aber 
Ausnahmen : 

Der Betrieb in nicht -šffentlichen SportstŠtten ist fŸr Spitzensportler und Profifu§baller 
sowie deren Betreuer bzw. Trainer mšglich.  

Alle anderen Sportler dŸrfen SportstŠtten im Freiluftbereich  benutzen, sofern es sich 
um Sportarten handelt, bei denen zwischen den Beteiligten typischerweise ein Abstand 
von mindestens zwei Metern  eingehalten werden kann.  

Im Freiluftbereich unter den Voraussetzungen des ¤ 8 Abs 3 Covid -
Lockerungsver ordnung dŸrfen jedenfalls folgende SportstŠtten betrieben werden:  

¥ Au§enbereiche von Fitnessbetrieben  
¥ Bahnengolfanlagen  
¥ Bogenschie§anlagen  
¥ Flugsportanlagen  
¥ GolfplŠtze  
¥ HochseilgŠrten  
¥ Kartbahnen  
¥ Kitesurf -/Wasserschianlagen  
¥ KlettergŠrten  
¥ Leichtathletikanlagen  
¥ (Mountain)Bike Parks  
¥ Motocross -Strecken  
¥ Rafting -/Canyoningunternehmen  
¥ Reitanlagen/Reitbetriebe  
¥ Schie§stŠtten  
¥ Segelschulen  
¥ Stocksportanlagen  
¥ TennisplŠtze  

Innenbereiche der Sportanlage (z.B. Garderoben) dŸrfen nur betreten werden, soweit 
dies zur AusŸbung de s Sports im Freiluftbereich erforderlich ist.  

d76336U&&

https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/freizeit-sportbetriebe/coronavirus-
informationen-freizeit-und-sportbetriebe.html	

	


